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[bookmark: _Hlk134454044]Anlage zum Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom xx, xx. Stück, Nr. xx

Beschluss der Curriculum-Kommission an der Fakultät für xxx vom xx.xx.xxxx, genehmigt mit Beschluss des Senats vom xx.xx.xxxx:

Aufgrund des § 25 Abs. 1 Z 10a des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, idgF, und des § 48 des Satzungsteiles „Studienrechtliche Bestimmungen“, verlautbart im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 10.02.2022, 17. Stück, Nr. 277, idgF, wird verordnet:


Curriculum für das
außerordentliche Masterstudium xxx
an der Fakultät xxx der Universität Innsbruck
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§ 1	Zuordnung des Studiums
Das außerordentliche Masterstudium xxx ist gemäß § 54 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 – UG der Gruppe der xx-wissenschaftlichen Studien zugeordnet.

[bookmark: _Hlk109380735]§ 2	Zulassung
(1) Die Zulassung zum außerordentlichen Masterstudium xxx setzt 
a. den Abschluss eines fachlich infrage kommenden Bachelorstudiums, eines fachlich infrage kommenden Fachhochschul-Bachelorstudienganges oder eines anderen Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung voraus, welches sich vom/von den fachlich infrage kommenden Bachelorstudium/Bachelorstudien gemäß Abs. 2 nicht wesentlich unterscheidet und
b. eine fachlich relevante Berufserfahrung von mindestens xxx (Vorgabe: mehrjährig) Jahren voraus.
(2) Jedenfalls als fachlich infrage kommendes Studium gilt das Bachelorstudium xxx an der Universität Innsbruck. Über das Vorliegen eines anderen fachlich infrage kommenden Studiums entscheidet das Rektorat gemäß § 64 Abs. 3 UG.
(3) Jedenfalls als fachlich relevante Berufserfahrung gilt eine Tätigkeit in…
(4) Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher Unterschiede können Ergänzungsprüfungen im Umfang von maximal 30 ECTS-Anrechnungspunkte (im Folgenden: ECTS-AP) vorgeschrieben werden, die bis zum Ende des zweiten Semesters des außerordentlichen Masterstudiums abzulegen sind.
(5) Es gelten zudem die folgenden qualitativen Zulassungsbedingungen gemäß § 63a Abs. 1 UG: 
· xx ECTS-AP im Bereich [Fach].
(6) Die Auswahl der Personen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt der fachlichen Eignung durch die Lehrgangsleitung. Bewerben sich mehr als xx Personen, erfolgt eine Vorauswahl der zuzulassenden Bewerberinnen und Bewerber nach objektiven Kriterien, insbesondere nach Vorbildung, Motivation, einschlägiger Berufspraxis und ausgewogener Zusammensetzung der Gruppe der Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach Berufsgruppen und absolvierten Studien.
(7) Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in das außerordentliche Masterstudium aufgenommen sind und den Lehrgangsbeitrag entrichtet haben, werden vom Rektorat als außerordentliche Studierende an der Universität Innsbruck zugelassen.

§ 3	Qualifikationsprofil 
(1) Fachliche Qualifikationen
· [bookmark: _Hlk216256586]Das außerordentliche Masterstudium xxx dient der vertieften […].
· Das Ziel des außerordentlichen Masterstudiums ist […].
· Das außerordentliche Masterstudium fördert […]
(2) Allgemeine Qualifikationen 
· Neben fachlichen Fähigkeiten verfügen die Absolventinnen und Absolventen auch über vertiefte […].
(3) Berufliche Qualifikationen 
· Das außerordentliche Masterstudium xxx bereitet insbesondere auf […] vor.
· Das außerordentliche Masterstudium xxx ist Grundlage für ein darauf aufbauendes Doktoratsstudium/PhD-Studium xxx.

[bookmark: _GoBack]§ 4	Umfang und Dauer
Das außerordentliche Masterstudium xxx umfasst xx (grundsätzlich 120)* ECTS-AP; das entspricht bei berufsbegleitender Durchführung einer vorgesehenen Studiendauer von xx Semestern. Ein ECTS-AP entspricht einer Arbeitsbelastung von 25 Stunden.
* herabsetzbar, sofern international mindestens 2 vergleichbare Studienprogramme ebenfalls die Anzahl von 120 ECTS-AP unterschreiten.  


§ 5	Lehrveranstaltungsarten und Teilungszahlen
(1) Nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen:
Vorlesungen (VO) sind vorwiegend im Vortragsstil gehaltene Lehrveranstaltungen. Sie vermitteln Inhalte, Methoden und Lehrmeinungen eines Fachs. Teilungszahl: keine
(2) Prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen: 
1. [bookmark: _Hlk200978082]Arbeitsgemeinschaften (AG) dienen zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit Theorien, Fragen, Methoden und Techniken eines Fachgebiets in Form der Zusammenarbeit in Gruppen. Teilungszahl: xx
2. Exkursionen (EX) dienen zur Veranschaulichung und Vertiefung der Studieninhalte und der praktischen Bearbeitung konkreter Aufgaben eines Fachgebiets außerhalb der Universität und ihrer Einrichtungen. Teilungszahl: xx
3. Praktika (PR) dienen zur praxisorientierten Ergänzung der Berufsvorbildung oder wissenschaftlichen Ausbildung. Teilungszahl: xx
4. Proseminare (PS) führen interaktiv in ein Fachgebiet ein und vermitteln Kenntnisse und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens. Teilungszahl: xx
5. Repetitorien (RE) dienen der gezielten Aufbereitung und Vertiefung der Prüfungsinhalte eines Fachgebiets. Teilungszahl: xx
6. Seminare (SE) dienen zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Inhalten, Methoden und Techniken eines oder mehrerer Fachgebiete samt Präsentation und Diskussion von Beiträgen der Studierenden. Teilungszahl: xx
7. Übungen (UE) dienen zur praktischen Bearbeitung konkreter Aufgaben eines Fachgebiets sowie der Einübung von spezifischen Kompetenzen. Teilungszahl: xx
8. Vorlesungen verbunden mit Übungen (VU) dienen zur praktischen Bearbeitung konkreter Aufgaben eines Fachgebiets, die sich in Zusammenhang mit dem Vorlesungsteil stellen. Teilungszahl: xx

§ x	Sprache (nur dann anführen, wenn das gesamte Studium oder einzelne Lehrveranstaltungen/Module in einer anderen Sprache angeboten werden)

Variante 1: 
„Das außerordentliche Masterstudium xxx wird in englischer Sprache angeboten. Es werden Englischkenntnisse auf Niveau B2 (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) vorausgesetzt. Für die Art des Nachweises gelten die Regelungen der Universität Innsbruck.“

Variante 2: 
„Die folgenden Lehrveranstaltungen und die damit verbundenen Prüfungen nachstehender Module werden in englischer Sprache angeboten:
· …
· …“

Variante 3: 
„Die folgenden Module und die damit verbundenen Prüfungen werden in englischer Sprache angeboten:
· …
· …“

§ 6	Aufbau des Studiums
Variante 1 ohne Vertiefung:
„Im Rahmen des Masterstudiums xxx sind Pflichtmodule im Umfang von xx ECTS-AP und Wahlmodule im Umfang von xx ECTS-AP zu absolvieren.“
 
Variante 2 mit obligatorischer Vertiefung:
„Im Rahmen des Masterstudiums xxx sind Pflichtmodule im Umfang von xx ECTS-AP sowie verpflichtend eine Vertiefung im Umfang von xx ECTS-AP inklusive der Masterarbeit [gesamt min. 60 ECTS-AP] zu absolvieren. 
Angeboten werden folgende Vertiefungen:
· xxx
· yyy
· zzz
Darüber hinaus sind Wahlmodule im Umfang von xx ECTS-AP zu absolvieren.“
 Variante 3 mit fakultativer Vertiefung:
„Im Rahmen des Masterstudiums xxx sind Pflichtmodule im Umfang von xx ECTS-AP zu absolvieren und kann eine Vertiefung im Umfang von xx ECTS-AP inklusive der Masterarbeit [gesamt min. 60 ECTS-AP] absolviert werden. 
Angeboten werden folgende Vertiefungen:
· xxx
· yyy
· zzz
Darüber hinaus sind Wahlmodule im Umfang von xx ECTS-AP zu absolvieren.“

§ 7	Pflicht- und Wahlmodule
(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von xx ECTS-AP zu absolvieren:
	1.
	Pflichtmodul: xx (Modultitel)
	SSt
	ECTS-AP

	a.
	LV-Typ & LV-Titel (VO xx)
fakultativ LV-Beschreibung
	x
	x

	b.
	LV-Typ & LV-Titel (UE xx)
fakultativ LV-Beschreibung
	x
	x

	
	Summe
	x
	x

	
	Lernergebnisse:
ad a.:
Die Studierenden sind in der Lage, […].
ad b.:
Die Studierenden können […].

	
	Anmeldungsvoraussetzung/en: keine



	x.
	Pflichtmodul: Vorbereitung der Masterarbeit
	SSt
	ECTS-AP

	
	Vereinbarung des Themas, des Umfangs und der Form der Masterarbeit auf Basis eines Forschungsdesigns sowie Vereinbarung der Arbeitsabläufe und des Studienfortgangs; Planung eines entsprechenden Zeitrahmens für die Durchführung der Masterarbeit.
	-
	xx

	
	Summe
	-
	xx

	
	Lernergebnisse: 
Die Studierenden können eine inhaltliche Beschreibung (Exposé) der eigenen wissenschaftlichen Arbeit verfassen, einen zeitlichen Ablauf skizzieren, ihr geplantes Forschungsvorhaben im Themenfeld von […] verorten. Sie sind in der Lage, ein Forschungsdesign kreativ zu verfassen und können die Grundsätze der guten wissenschaftlichen Praxis anwenden.

	
	Anmeldungsvoraussetzung/en: keine



	[bookmark: _Toc132117825]y.
	Pflichtmodul: Begleitung der Masterarbeit
(verpflichtend: Modul „Begleitung“ und/oder „Verteidigung“)
	SSt
	ECTS-AP

	
	SE Begleitseminar zur Masterarbeit
	x
	xx

	
	Summe
	x
	xx

	
	Lernergebnisse: 
Die Studierenden sind in der Lage, eine wissenschaftliche Studie im Bereich xxx zu konzipieren, durchzuführen und die Forschungsergebnisse in unterschiedlichen Kontexten zu präsentieren. Sie können die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis anwenden, und wissenschaftliche Konventionen korrekt umsetzen Die Studierenden können erworbenes Wissen problembezogen erweitern und aktualisieren. Sie sind in der Lage, Teilaspekte oder ihre gesamte Arbeit mit Fachkolleginnen und Fachkollegen kritisch zu diskutieren und [soziale, ethische, gender- und diversitätsbezogene] gesellschaftliche Implikationen zu reflektieren.

	
	Anmeldevoraussetzung/en: positive Beurteilung der Pflichtmodule xxx



	y.
	Pflichtmodul: Verteidigung der Masterarbeit
(verpflichtend: Modul „Begleitung“ und/oder „Verteidigung“)
	SSt
	ECTS-AP

	
	Studienabschließende mündliche Verteidigung der Masterarbeit vor einem Prüfungssenat
	-
	2,5

	
	Summe
	-
	2,5

	
	Lernergebnisse:
Die Studierenden können die theoretischen und methodologischen Positionen sowie Ergebnisse der Masterarbeit im Gesamtzusammenhang des außerordentlichen Masterstudiums mündlich darstellen und reflektieren. Sie sind fähig, die wesentlichen Ergebnisse ihrer Masterarbeit zu präsentieren und die Arbeit in einer wissenschaftlichen Diskussion zu verteidigen. 

	
	Anmeldungsvoraussetzung/en: positive Beurteilung aller Pflichtmodule sowie der Masterarbeit



(2) Es sind Wahlmodule im Umfang von xx ECTS-AP zu absolvieren:
	1.
	Wahlmodul: xx (Modultitel)
	SSt
	ECTS-AP

	a.
	LV-Typ & LV-Titel (VO xx)
fakultativ LV-Beschreibung
	x
	x

	b.
	LV-Typ & LV-Titel (SE xx)
fakultativ LV-Beschreibung
	x
	x

	 
	Summe
	x
	X

	
	Lernergebnisse: 

	
	

	
	Anmeldungsvoraussetzung/en:
	
	




§ 8	Masterarbeit
(1) Im außerordentlichen Masterstudium xxx ist eine Masterarbeit im Umfang von xx ECTS-AP zu verfassen. Die Masterarbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit, die dem Nachweis der Befähigung dient, ein wissenschaftliches Thema selbstständig sowie inhaltlich und methodisch einwandfrei zu bearbeiten.
(2) Das Thema der Masterarbeit ist aus einem der Bereiche der Pflichtmodule zu wählen. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer ist berechtigt, das Thema der Masterarbeit vorzuschlagen.
(3) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben der Lehrgangsleiterin bzw. dem Lehrgangsleiter aus den im Rahmen des außerordentlichen Masterstudiums unterrichtenden Lehrveranstaltungsleiterinnen und Lehrveranstaltungsleitern eine Betreuerin oder einen Betreuer sowie das mit ihr oder ihm akkordierte Thema für die Masterarbeit vorzuschlagen. Dieser Vorschlag kann frühestens ab dem Ende des ersten Semesters bei der Lehrgangsleiterin bzw. dem Lehrgangsleiter eingereicht werden. Er gilt als angenommen, wenn ihm die Lehrgangsleiterin bzw. der Lehrgangsleiter ausdrücklich zustimmt oder ihn nicht innerhalb eines Monats fachlich begründet untersagt. 
(4) Die Masterarbeit muss in elektronischer Form oder in der von der Universitätsstudienleiterin oder dem Universitätsstudienleiter festgelegten Form eingereicht werden. Ihr ist eine eidesstattliche Erklärung beizufügen, in der bestätigt wird, dass die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis befolgt wurden.
(5) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in einer Fremdsprache abgefasst werden.

§ 9	Prüfungsordnung
(1) Ein Modul, mit Ausnahme der Module „Vorbereitung der Masterarbeit“ und „Verteidigung der Masterarbeit“, wird durch die positive Beurteilung seiner Lehrveranstaltungen abgeschlossen.
(2) Die Leistungsbeurteilung der Lehrveranstaltungen der Module erfolgt durch Lehrveranstaltungsprüfungen. Lehrveranstaltungsprüfungen dienen dem Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden, wobei 
1. [bookmark: _Hlk200987088]bei nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen die Beurteilung aufgrund eines einzigen Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung erfolgt;
2. bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen die Beurteilung aufgrund von mindestens zwei schriftlichen, mündlichen und/oder praktischen Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt. 
(3) [bookmark: _Hlk200987157]Die Lehrveranstaltungsleiterin bzw. der Lehrveranstaltungsleiter hat vor Beginn des Semesters die Prüfungsmethode (schriftlich und/oder mündlich, Prüfungsarbeit) und die Beurteilungskriterien festzulegen und bekanntzugeben.
(4) [bookmark: _Hlk200987205]Die Leistungsbeurteilung des Moduls „Vorbereitung der Masterarbeit“ erfolgt durch die Betreuerin bzw. durch den Betreuer auf Basis eines Exposés. Die positive Beurteilung hat "mit Erfolg teilgenommen”, die negative Beurteilung hat "ohne Erfolg teilgenommen" zu lauten. 
(5) Die Leistungsbeurteilung des Moduls „Verteidigung der Masterarbeit“ hat in Form einer mündlichen Prüfung vor einem Prüfungssenat, bestehend aus drei Prüferinnen oder Prüfern, stattzufinden.

§ 10	Akademischer Grad
Den Absolventinnen und Absolventen des außerordentlichen Masterstudiums wird der akademische Grad „xxx“ etc., abgekürzt „xxx“ etc., verliehen.

[bookmark: _Hlk201069124]§ 11	Inkrafttreten
[bookmark: _Hlk205197313]Dieses Curriculum tritt am ersten Tag des der Kundmachung im Mitteilungsblatt folgenden Monats in Kraft (und ist auf alle Studierenden anzuwenden*). 
* sofern geringfügige Änderung

§ 12	Übergangsbestimmungen* (*bei grundlegender Änderung, dh sofern § 10 2. Halbsatz nicht zutrifft)
(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 202x/xx das außerordentliche Masterstudium xxx beginnen.
(2) Studierende, die das außerordentliche Masterstudium xx, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom xx.xx.20xx, xx. Stück, Nr. xxx, an der Universität Innsbruck vor dem xx.xx.202x begonnen haben, sind ab diesem Zeitpunkt berechtigt, dieses Studium innerhalb von längstens sechs Semestern abzuschließen. 
(3) Wird das außerordentliche Masterstudium nicht fristgerecht abgeschlossen, werden die Studierenden dem neuen Curriculum für das außerordentliche Masterstudium xx unterstellt. Im Übrigen sind die Studierenden berechtigt, sich jederzeit freiwillig dem neuen Curriculum für das außerordentliche Masterstudium xx zu unterstellen.




	Für die Curriculum-Kommission:	Für den Senat:
[bookmark: _Hlk35867436]	xxx	Univ.-Prof. Mag. Dr. Walter Obwexer




